
Betriebsvereinbarung
zwischen der Firma …
und dem

Betriebsrat der Firma …
wird folgende Betriebsvereinbarung geschlossen:

1.
Zielsetzung
Ziel dieser Betriebsvereinbarung ist, die aufgrund von Sommerhitze in den Arbeitsräumen auftretende zusätzliche Belastung im Sinne von ASR A 3.5 der Beschäftigten durch die nachfolgend dargestellten Maßnahmen zu verringern, um hierdurch die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen und auch den betrieblichen Belangen Rechnung zu tragen. 

2.
Geltungsbereich

Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Arbeitnehmer der Firma … im Sinne von § 5 Abs. 1 BetrVG, die dauerhaft oder vorübergehend beschäftigt sind. 

3.
Anwendung gesicherter arbeitswissenschaftlicher 
Erkenntnisse

Die Betriebsparteien sind sich darüber einig, dass hinsichtlich auftretender Wärmebelastung die technischen Regeln für Arbeitsstätten zur Raumtemperatur ASR A 3.5 anzuwenden sind. 

4.
Raumtemperatur

In jedem Stockwerk wird auf der Straßen- und auf der Hofseite jeweils ein orientierendes Temperaturmessmittel fest installiert. Erreicht die damit gemessene Raumtemperatur mehr als 26 Grad Celsius, erfolgt auf Hinweis eines Beschäftigten mit dem im Betrieb zur Verfügung stehenden mobilen, geeichten Temperaturmessgerät mit einer Messgenauigkeit +- 0,5 Grad Celsius in allen Arbeitsräumen eine exakte Messung. Diese Messung erfolgt bei einer sitzenden Tätigkeit in Höhe von 0,6 Meter und bei stehender Tätigkeit in einer Höhe von 1,1 Meter über dem Fußboden. Die Messpunkte werden zwischen den Betriebsparteien festgelegt. An den Messungen soll ein Betriebsratmitglied teilnehmen. Die Messergebnisse sind für jeden Raum zu protokollieren.
Ergibt die Messung mit dem mobilen geeichten Temperaturmessgerät einen Wert von mehr als 26 Grad Celsius, ist die Messung nach ca. 1 Stunde zu wiederholen.

Entsprechend wird verfahren, sofern das orientierende Temperaturmessmittel einen Wert von mehr als 30 Grad Celsius oder aber 35 Grad Celsius ausweist.

5.
Wärmebelastung

Von einer Belastung durch Wärme ist auszugehen, sofern eine Erhöhung der Raumtemperatur über 26 Grad Celsius vorliegt. 

Wird die Raumtemperatur von + 35 Grad Celsius überschritten, so ist der jeweilige Raum für die Zeit der Überschreitung nicht als Arbeitsraum geeignet. 

6.
Maßnahmen

(1) Die zu treffenden Maßnahmen sollen eine Ausgeglichenheit der Wärmebilanz (Wärmezufuhr, Wärmeerzeugung und Wärmeabgabe) des menschlichen Körpers bewirken. 

Bei Feststellung einer Wärmebelastung im Sinne von Ziffer 5. dieser Betriebsvereinbarung sind Maßnahmen entsprechend der Anlage 1 zu treffen.
(2) Der Arbeitgeber wird - vorbehaltlich der Zustimmung des Vermieters -zeitnah den Pausenraum … mit einem Klimasplitgerät ausstatten. Durch dieses Gerät wird in Sommermonaten eine Kühlzone eingerichtet. Die Beschäftigten können in diesem Raum alle Pausen -  auch die Bildschirmpausen - verbringen.
7.
Umsetzungsregelung
Zur Umsetzung der in der Anlage 1 genannten Maßnahmen - insbesondere der Querlüftung -  ist es unverzichtbar, dass am Arbeitsplatz nicht mehr geraucht  wird. Um ein Rauchen in den Pausen im Gebäude gleichwohl zu ermöglichen, wird neben dem Raucherpausenraum im ... Stockwerk im ... Stockwerk und im ... Stockwerk jeweils ein Raucherpausenraum zur Verfügung gestellt. 
8.
Wirksamkeitskontrolle  und Maßnahmen
Nach den ersten drei Tagen mit Raumtemperaturen über 26 Grad Celsius wird eine Wirksamkeitskontrolle der getroffenen Maßnahmen durchgeführt. Diese erfolgt durch eine Befragung der Beschäftigten (Fragebogen Anlage 2). 
Der Fragebogen wird an alle Beschäftigten verteilt und unter Beteiligung des Betriebsrates ausgewertet. 

Sollte sich aus der Wirksamkeitskontrolle ergeben, dass die bisherigen Maßnahmen nicht wirkungsvoll sind, werden Arbeitgeber und Betriebsrat weitere Maßnahmen zur Entlastung der Beschäftigten vereinbaren.
Bei Nichteinigung wird die Einigungsstelle unter dem Vorsitz von … fortgesetzt.

9.
Schlussbestimmungen

Diese Betriebsvereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft.
Sie kann mit gesetzlicher Kündigungsfrist erstmals zum ... gekündigt werden. 

Im Falle ihrer Kündigung wirken ihre Regelungen nach. 

…, den

………………………………
……………………………………

Betriebsrat
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Maßnahmen bei Raumtemperatur über 26 °C

· Um eine "Aufheizung" der Büroräume zu vermeiden, sollen im Falle starker Sonneneinstrahlung die Sonnenschutzsysteme genutzt, d.h. die Außenjalousien vollständig herabgelassen werden. Sind keine Außenjalousien vorhanden, sollen die Blendschutzlamellen an den Fenstern zugezogen werden. 
· Als zusätzliche Maßnahme sollen die Büroräume gelüftet werden, sofern dadurch eine Abkühlung der Lufttemperatur im Raum zu erwarten ist. Hierbei sollten alle Raumfenster geöffnet werden, bis sich die Lufttemperatur im Raum gesenkt hat. Für den Zeitraum des Lüftens sind die Außenjalousien einzufahren.
· Kann durch das Raumlüften keine Abkühlung der Büroräume mehr erreicht werden (die Außenluft ist wärmer als die Luft im Büroraum), ist vom Öffnen (auch „Kippen“) der Fenster abzusehen. Dies dient dazu, ein Angleichen zwischen Außen- und Innentemperatur zu vermeiden, um so das ("kühlere") Temperaturniveau der Büroräume möglichst zu erhalten.
· Die Büroräume sollen in den Morgenstunden (z.B. kurz nach Eintreffen der Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz) gelüftet werden (möglichst Querlüftung), sofern dadurch eine Abkühlung der Lufttemperatur im Raum zu erwarten ist. Hierbei sollen alle Raumfenster geöffnet werden, bis sich die Lufttemperatur im Raum gesenkt hat. Danach sollen die Fenster geschlossen und die Außenjalousien herabgelassen bzw. die Blendschutzlamellen zugezogen werden.

Im Falle des mehrtägigen Anhaltens einer Raumtemperatur von mehr als 26 Grad Celsius sollen folgende Präventiv-Maßnahmen getroffen werden:

· Bereitstellen von Ventilatoren am Arbeitsplatz (ausgenommen z.B. Allergiker)

· Reduzierung des dezentralen Drucks: Nutzung zentraler Druck-Möglichkeiten oder Umleitung dezentraler Druckaufträge an Geräte in Bürotechnikräumen - eventuelles Abschalten dezentraler Druckgeräte

· Kostenloses Bereitstellen von Kaltgetränken

· Versetzung von Mitarbeitern (Bevorzugung besonders schutzbedürftiger Personen, wie z. B. gesundheitlich Vorbelastete oder Schwangere) auf - sofern vorhanden - Arbeitsplätze in sonnen-abgewandter Lage (z. B: "Nordräume")
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Maßnahmen bei Raumtemperatur über 30 °C
· Während der Tagesstunden sind die Fenster geschlossen zu halten (auch kein „Kippen“ der Fenster).
· In den Morgenstunden sind die Büroräume zu lüften (Querlüftung), sofern dadurch eine Abkühlung der Lufttemperatur im Raum zu erwarten ist. Hierbei sind alle Raumfenster zu öffnen, bis sich die Lufttemperatur in den Räumen gesenkt hat. Danach sind die Fenster zu schließen und die Außenjalousien herabzulassen. Sind keine Außenjalousien vorhanden, sind die Blendschutzlamellen zuzuziehen.
· Halten die hohen Temperaturen über mehr als drei Tage hinweg an, ist ein Hausmeisterservice zu beauftragen, der z. B. ab 5 Uhr morgens die Fenster der Büroräume öffnet (ausgenommen davon sind alle Fenster im Erdgeschoss - Diebstahlrisiko!). Für die Umsetzung ist Abteilung IM einzubinden.
· Es sind Ventilatoren am Arbeitsplatz bereitzustellen sowie die Mitarbeiter zwingend auf deren Nutzung hinzuweisen (ausgenommen z.B. Allergiker).
· Der dezentrale Druck ist zu reduzieren: Nutzung zentraler Druck-Möglichkeiten oder Umleitung dezentraler Druckaufträge an Geräte in Bürotechnikräumen - eventuelles Abschalten dezentraler Druckgeräte.
· Es sind kostenlose Kaltgetränke bereitzustellen; auf die Notwendigkeit erhöhter Flüssigkeitszufuhr ist hinzuweisen. 

· Befinden sich in Büroräumen mit sonnenabgewandter Lage (z. B: "Nordräume") freie Arbeitsplätze, sind Mitarbeiter – sofern möglich - auf diese zu versetzen (Bevorzugung besonders schutzbedürftiger Personen, wie z. B. gesundheitlich Vorbelastete oder Schwangere).

Daneben können den Mitarbeitern weitere Maßnahmen empfohlen werden: z. B. gelegentliches Abkühlen durch  Überströmen der Hände/ Unterarme mit kaltem Wasser (Waschbecken), Nutzung der Pausen zur Abkühlung und Entspannung.
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Maßnahmen bei Raumtemperatur über 35 °C

· Überschreitet die Lufttemperatur im Raum erstmals 35 °C, ist nochmals auf die Umsetzung der im Rahmen der vorgenannten Temperatur-Szenarien genannten Maßnahmen hinzuwirken.

· Weiterhin ist im Rahmen der geltenden Arbeitszeitregelung eine Verlegung der Arbeitszeit in Tagesabschnitte ohne Erreichung maximaler Temperaturwerte zu prüfen und im Falle der Umsetzbarkeit durchzuführen. Sollten sich diese Maßnahmen als nicht ausreichend erweisen, wird der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat über eine Vorverlegung des Arbeitsbeginns beraten.

· Nach ca. einer Stunde ist eine weitere Temperatur-Messung durchzuführen. Liegt die Lufttemperatur erneut über 35 °C, kann davon ausgegangenen werden, dass eine Temperaturminderung mit den getroffenen Maßnahmen nicht zu erwarten ist. Die betroffenen Mitarbeiter sind auf Verlangen gegen entsprechende Arbeitszeitgutschrift von der weiteren Erbringung der Arbeitsleistung freizustellen. 

Wirksamkeitskontrolle gem. Ziff. 8 der 

Betriebsvereinbarung Wärmebelastung

Betriebsrat und Arbeitgeber haben Maßnahmen gegen die Wärmebelastung im Betriebe Lyoner Straße 10 vereinbart. 

Nachfolgender Fragebogen dient dazu festzustellen, ob die vereinbarten Maßnahmen tatsächlich wirksam gewesen sind. Hierbei sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Die Befragung erfolgt anonym. Eine personenbezogene Auswertung ist daher nicht möglich. Es geht nur darum, ob die getroffenen Maßnahmen zur Entlastung wirksam gewesen sind oder möglicherweise verbessert werden müssen. 

Fragenkatalog

1.
In welchem Stockwerk arbeiten Sie?


2.
In welche Richtung zeigen die Fenster Ihres Arbeitsraums?


O   Straßenseite

O   Hofseite

3. Hat die Nutzung der Außenjalousien/Blendschutz in Verbindung mit den getroffenen Lüftungsmaßnahmen zu einer spürbaren Wärmeentlastung geführt?


4. Hat die nachfolgende Maßnahme zur Wärmeentlastung geführt? 

Ja
Nein
unterblieben

O
O
O

Reduzierung des dezentralen Drucks, 

Nutzung zentraler Druckmöglichkeiten


O
O
O

Bereitstellen von Kaltgetränken


O
O
O

Einsatz von Ventilatoren

Ja
Nein
unterblieben

O
O
O

Umsetzung auf Arbeitsplätze in sonnenab-

gewandter Lage

O
O
O

nächtliches Querlüften

O
O
O

Nutzung des klimatisierten Pausenraumes

5.
Wie beurteilen Sie den klimatisierten Pausenraum zum Zwecke der Erholung von der Wärmebelastung auf der Skala von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend)?

6.
Wie oft unterbrechen Sie Ihre tägliche Bildschirmarbeit durch Bildschirmpausen (Falls dies nicht regelmäßig geschieht, bitte den ungefähren Durchschnitt pro Woche angeben)?

7.
Wie oft haben Sie diesen Pausenraum im Rahmen der Ihnen zustehenden Bildschirmpausen durchschnittlich pro Tag an den warmen Tagen genutzt?

8.
Die Nutzung des klimatisierten Pausenraumes bringt mir eine dauerhafte
Wärmeentlastung am Arbeitsplatz.

O  Ja

O  Nein

9.
Haben Sie Anregungen oder Vorschläge für Maßnahmen zur Verbesserung der bislang gegen die Wärmebelastung getroffenen Maßnahmen? 
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